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Förderprogramme

Michael Weber



Fördert eine Vielzahl an Organisationsformen im ländlichen Raum
® Ihr Ensemble agiert in dt. Kommunen mit max. 35.000 Einwohner*innen?

® Sie benötigen eine einmalige Fördersumme um neue Impulse zu setzen? 

Fördert Erhalt und Wiederbelebung der Amateurmusik in Pandemiezeiten
® Ihr Ensemble passt in keines der anderen Förderprogramme? Versuchen Sie es hier!

Fördert Projekte mit Kindern und Jugendlichen
® Sie möchten Ihr Ensemble langfristig fördern? 

® Sie arbeiten mit Kindern aus finanziellen- und bildungsbezogenen Risikolagen?
® Sie sind bereit ein lokales Bündnis einzugehen z.B. mit einer Schule?

2





Eckpunkte der Förderung
® Antragsberechtigung: Amateurmusikensembles 

aus dt. Kommunen mit max. 35.000 Einwohner*innen, 
die seit mindestens 2019 in ihrer Heimatgemeinde kulturell aktiv sind und 
erst eine Förderung von IMPULS erhalten haben. ( 2 Anträge möglich )
Kreisverbände mit min. 10 Mitgliedern können mit bis zu 150 TEUR gefördert 
werden.

® Antragstellung: laufend bis 31. Dezember 2022 möglich
® Projektzeitraum: bis 30. Juni 2023
® Förderhöhe: 2.500–20.000 € / Festbetragsfinanzierung
® Eigenanteil: 10% Beteiligung an Gesamtkosten = 100% Ehrenamtliche Leistungen

® Geförderte Kosten: Mieten, Dienstleistungen, Ensemblefreizeiten,
Honorare für Profi-Künstler*innen, Projektleitungen
Luftreiniger als Sonderförderung ohne Projekt (max. 2 Geräte)

® Fördermittelgeber: BKM im Rahmen von NEUSTART KULTUR



Eckpunkte der Förderung
® Antragsberechtigung: gemeinnützige e. V., gGmbH, gUG, kommunale Gebietskörperschaften (z.B.: Gemeinde), 

städt. und private Musikschulen; keine Schulen; Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von 
3-18 Jahren, insb. in finanziellen und bildungsbezogenen Risikolagen; Voraussetzung: 

Lokales Bündnis z.B. mit Schule o. Jugendzentrum (stellen z.B. Räumlichkeiten, ÖA, Kontakte)

® Antragstellung: ab ca. November 2022

® Projektzeitraum: bis 31. Dezember 2023

® Förderhöhe: unbegrenzt / Vollfinanzierung / Folgeantrag möglich

® Fördervolumen: gesamt: ca. 5 Mio. €

® Fördermittelgeber: BMBF; im Rahmen von Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung
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Antragsberechtigung: alle Amateurmusikensembles bzw. deren Träger,
die in den Jahren 2018 und 2019 regelmäßig aktiv tätig waren.
Es können nur juristische Personen gefördert werden. 
Es muss ein pandemischer Bezug bestehen.
Es muss etwas Besonderes sein.
max. 2 Anträge möglich

Antragstellung: laufend ab bis 31.12.2022 möglich

Projektzeitraum: bis 30.06 2023

Förderhöhe: 2.000–20.000 € / Festbetragsfinanzierung

Fördervolumen: 10,88 Mio. €, davon 2022: ca. 5 Mio. €

Eigenleistung: 10% der Gesamtausgaben

Eckpunkte der Förderung



https://frag-amu.de/foerdermittel/

https://frag-amu.de/docs-category/finanzen-und-steuer/

https://frag-amu.de/wiki/dokumente-fuer-foerdermittel/

https://frag-amu.de/wiki/foerdermittel-abc/

https://frag-amu.de/wiki/gelder-akquirieren/

https://frag-amu.de/wiki/steuerratgeber-vereine-ueberblick/

https://frag-amu.de/foerdermittel/
https://frag-amu.de/docs-category/finanzen-und-steuer/
https://frag-amu.de/wiki/dokumente-fuer-foerdermittel/
https://frag-amu.de/wiki/foerdermittel-abc/
https://frag-amu.de/wiki/gelder-akquirieren/
https://frag-amu.de/wiki/steuerratgeber-vereine-ueberblick/


NEUSTART AMATEURMUSIK

Antragshotline: 030 / 60 98 07 81-35
Mo + Do: 10:00 – 13:00 Uhr + 18:00 -
20:00 Uhr
Di + Fr: 10:00 – 13:00 Uhr
Mi: 10:00 – 16:00 Uhr

neustart@bundesmusikverband.de

www.bundesmusikverband.de/neustart

@NeustartAmateurmusik

@frag_amu

Beratungsangebote

IMPULS

Antragshotline: 07425 / 32 88 06 80

Mo - Mi: 10:00 – 16:00 Uhr
Do: 10:00 – 18:00 Uhr
Fr: 10:00 – 16:00 Uhr

impuls@bundesmusikverband.de

impuls.bundesmusikverband.de

mailto:neustart@bundesmusikverband.de
http://www.bundesmusikverband.de/neustart/antragstellung
mailto:impuls@bundesmusikverband.de
https://impuls.bundesmusikverband.de/
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Internationale Jugendbegegnungen

Für Begegnungen mit Partnergruppen aus den meisten Ländern können Fördermittel aus 
aus dem sogenannten Kinder- und Jugendplan (KJP) vom Bundesfamilienministerium 
beantragt werden. Die Deutsche Bläserjugend bekommt jedes Jahr einen bestimmten 
Betrag, den sie an die Begegnungs-Gruppen weiterleiten darf.
• Dauer: Begegnungen in Deutschland - mindestens 5 Tage, davon 4 Programmtage; 

Begegnungen im Partnerland- mindestens 5 Programmtage
• Alter der Teilnehmenden: mindestens 8, höchstens 26 Jahre
• Anzahl der Betreuungspersonen: 1 pro 10 Teilnehmende
• Gruppengröße: Deutsche und Partnergruppe müssen in etwa gleich groß sein (+- 10%)
• Zuschuss für Maßnahmen in Deutschland: Programmkostenzuschuss von maximal 24 € 

pro Tag für Teilnehmende und Betreuende der deutschen und der Partnergruppe
• Zuschuss für Maßnahmen im Partnerland: Fahrtkostenzuschuss von maximal 0,12 € 

(europäisches Ausland) bzw 0,08 € (außereuropäisches Ausland) pro Kilometer der 
einfachen Fahrtstrecke für Teilnehmende und Betreuende der deutschen Gruppe
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Landesjugendplan

Förderung außerschulischer Bildung und Jugenderholung 
aus Mitteln des sogenannten Landesjugendplans 
über das Ministerium für Soziales und Integration und das Kultusministerium.

https://jugendarbeitsnetz.de/landesjugendplan

Die Antragsstellung und der Verwendungsnachweis können für viele 
Förderbereiche online über OASE BW erledigt werden.

Förderhöhe in der Regel 20 € / Tag und Teilnehmende.
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https://jugendarbeitsnetz.de/landesjugendplan
https://oase-bw.de/


3 Programmlinien des BDB

Förderung durch das Land 
Baden-Württemberg

im Jahr 2022
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Fragen?

Michael Weber


